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Die „halbe Miete“ 
die Tagesanleihe 
als Kaution    
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Die komfortable Mietkaution
Egal ob Mieter oder Vermieter – wer regelmäßig vor der Entscheidung steht, die Mietkaution nicht nur sicher, 
sondern auch zinsbringend anzulegen, bei dem machte sich bisher angesichts der wenigen Alternativen am 
Markt oft schnell Ernüchterung breit. Seit 1. April bereichert die Tagesanleihe das Angebot der als Mietkaution 
geeigneten Anlageformen. Sie bietet beiden Seiten interessante Vorteile.

G
rundsätzlich ergeben sich für die Handhabung der Miet-
kaution zwei Möglichkeiten: Entweder der Mieter übergibt 
die Kaution als sogenannte Barkaution dem Vermieter, 

welcher das Geld „von seinem Vermögen getrennt bei einem Kre-
ditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündi-
gungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen” (§ 551 Abs. 3 BGB) hat. 
Oder der Mieter legt im den Kautionsbetrag selbst an und verpfän-
det die Anlagesumme an den Vermieter.

Mietkaution 
 bei der Finanzagentur
Haben sich im ersten Fall Mieter und Vermieter auf eine Barkauti-
on geeinigt, kann der Vermieter den Kautionsbetrag für den Mie-
ter auf seinem eigenem Schuldbuchkonto bei der Finanzagentur in 
Bundeswertpapiere investieren.
Doch speziell für den zweiten Fall der Verpfändung bietet die Fi-
nanzagentur seit Kurzem die Tagesanleihe als Mietkaution an. Da-
bei eröffnet der Mieter ein Schuldbuchkonto und erwirbt mit dem 
vereinbarten Kautionsbetrag die Tagesanleihe. Anschließend lässt 
er auf einem speziellen Vordruck der Finanzagentur für die Tages-
anleihe eine Mietkaution in gleicher Höhe eintragen. Mit ihren Un-
terschriften bestätigen Mieter und Vermieter die Eintragung der 
Mietkaution und versenden das Formular per Post an die Finanz-
agentur. Egal auf welche Kautionsform die Wahl fällt – sowohl die 
Anlage der Kaution als auch die Verpfändung sind auf dem kosten-
losen Schuldbuchkonto bei der Finanzagentur wie gewohnt ge-
bührenfrei.
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Stichwort: Barkaution
Im Falle der Barkaution ist seit Ende 
letzten Jahres zu beachten, dass 
die Erträge aus der Anlage des Kau-
tionsbetrags durch den Vermieter, 
die rechtlich dem Mieter zustehen 
(§ 551 Abs. 3 Satz 3 und 4 BGB), 
Letzterem auch steuerlich ange-
rechnet werden. Der Vermieter hat 
dem Mieter zu diesem Zwecke die 
betreffende Steuerbescheinigung 
zur Verfügung zu stellen (§ 34 Abs. 1 
und 3 AO). Freistellungsauftrag und 
Verlustverrechnungstopf des Ver-
mieters werden so durch die Kapi-
talerträge aus der Mietkaution nicht 
mehr unnötig aufgezehrt.
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X eröffnet Schuldbuchkonto
X erwirbt Tagesanleihe

Mieter Vermieter

Die Tagesanleihe als Mietkaution – Einfache Abwicklung für Mieter und Vermieter

schließen Mietvertrag
und vereinbaren Mietkaution

lassen Tagesanleihe
als Mietkaution eintragen

... Mietdauer ...

beenden Mietverhältnis

 kann nach Freigabe sofort frei über Kaution verfügen.  beauftragt komplette oder  
teilweise Freigabe.

C oder X

 wird von Finanzagentur informiert und kann 
 innerhalb eines Monats Gegenrechte gerichtlich 
geltend machen.

 Mietkaution bleibt bestehen oder ist frei verfügbar,  
wenn Gerichtsbeschluss zu seinen Gunsten vorliegt.

 veranlasst komplette oder teilweise Einziehung. 

 erhält Mietkaution ausbezahlt, wenn kein Gerichts -
beschluss zugunsten des Mieters vorliegt.

oder



Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH

�����

�����

�����

�����

�����

��
�	�

��	
��

�

��

�	�

�	

��
�


��
�	�

��	
��

�

��

�	�
��	

��
�


��
�	�

��	
��

�

��

�	�
��	

��
�


��
�	�

��	
��

��
��

�	�
��	

��
��

��
�	�

��	
��

��
��

�	�
��	

��
��

”

”

April 2009 www.deutsche-finanzagentur.de

e-FORUM: Bundeswertpapiere

 Weitere Informationen

  www.bundeswertpapiere.de

  www.deutsche-finanzagentur.de

Servicehotline: 0800 222 55 10

Das geeignete  
Bundeswertpapier

Aufgrund ihrer unbefristeten Laufzeit und 
dem Schutz des angelegten Geldes vor Ver-
lusten eignet sich die Tagesanleihe ideal 
als Mietkaution. Die tägliche Verzinsung 
des Anlagevermögens führt dank des Zin-
seszinseffekts bei längerer Miet- und damit 
Anlagedauer zu zusätzlichen Wertzu-
wächsen. 
Regelmäßig zum Jahreswechsel werden 
die über das Kalenderjahr aufgelaufenen 
Zinsen automatisch in neue Anteile an der 
Tagesanleihe umgewandelt. Der Wert der 
Tagesanleihe und damit der Mietkaution 
erhöht sich somit jährlich, was neben dem 
Vermieter auch dem Mieter zugute 
kommt. Denn während der Vermieter für 
die Dauer des Mietverhältnisses vom Wert-
zuwachs der Sicherheitsleistung des Mie-
ters profitiert, kann sich der Mieter bei 
Freigabe der Mietkaution nach dem Aus-
zug über ein höheres Vermögen freuen. 
Da die Tagesanleihe außerdem jeden 
Bankgeschäftstag sowohl ge- als auch ver-
kauft werden kann, sind Mieter und Ver-
mieter bei der Eintragung und Freigabe 
der Mietkaution völlig flexibel. 

Wertentwicklung einer Anlagesumme von 2.000 Euro in der Tagesanleihe  
seit Juli 2008 bis Ende März 2009

Ein zum 1. Juli 2008 in die Tagesanleihe investierter Kautionsbetrag über 2.000 Euro wäre innerhalb 
eines Dreivierteljahres auf 2.041,57 Euro angewachsen.

Und: Dank der unbefristeten Laufzeit der 
Tagesanleihe muss sich der Mieter wäh-
rend der Mietvertragslaufzeit nicht um et-
waige Fälligkeitstermine sorgen.

Anlagedauer

Eu
ro
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Freigabe  
oder Einziehung?

Endet das Mietverhältnis, liegt die Entscheidung, die Mietkaution 
freizugeben oder einzuziehen – wie bei jeder Verpfändung –, beim 
Vermieter. Auf einem separaten Vordruck teilt er der Finanzagen-
tur mit, wie mit der Mietkaution verfahren werden soll. Dabei kann 
er auch nur einen Teilbetrag der Mietkaution freigeben oder einzie-
hen lassen. Während Freigaben von der Finanzagentur generell so-
fort ausgeführt werden, informiert die Finanzagentur bei Eingang 
eines Einziehungsauftrags erst den Mieter darüber. Es beginnt eine 
einmonatige Wartefrist, in der der Mieter gegebenenfalls Gegen-
rechte geltend machen kann. Erst wenn nach Ablauf der Frist kein 
gegenteiliger gerichtlicher Beschluss vorliegt, zahlt die Finanz-
agentur den einzuziehenden Kautionsbetrag an den Vermieter aus.

Fazit

Mit Einführung der Tagesanleihe als Mietkaution können seit dem 
1. April auch Mieter und Vermieter von den Vorteilen des jüngsten 
Bundeswertpapiers profitieren. Der neue Service ist wie gewohnt 
kostenlos, und die Kautionssumme wird marktgerecht verzinst. Da 
die Handhabung zudem noch einfach und komfortabel ist, wurde 
seitens der Finanzagentur davon abgesehen, weitere Bundeswert-
papiere als Mietkaution anzubieten. Sonstige Verpfändungen an-
derer Bundeswertpapiere bleiben jedoch auch weiterhin möglich – 
natürlich ebenfalls gebührenfrei.



Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH

Bundeswertpapiere: 

Ein Stück Sicherheit in

Ihrem Portfolio.

Die entspannendste Geldanlage Deutschlands.
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Der Link zum Jubiläums-
Gewinnspiel. Jetzt 
gratulieren und mit etwas 
Glück einen von 40 Bundes-
schatzbriefen im Wert von 
1.000 Euro gewinnen!

Aktuelles aus der Finanzagentur

B
ereits im Rahmen des Gewinnspiels wird an alle Teilnehmer, die zu-
sätzliche Informationen zu Bundeswertpapieren wünschen, eine 
neue Broschüre versandt. Darin werden alle wichtigen Bundeswert-

papiere für Privatkunden beschrieben, ihre bedeutende Rolle bei der 
Geldanlage erklärt und die Erwerbsmöglichkeiten über die Finanzagen-
tur erläutert. Mit der leicht verständlichen und optisch komplett neu ge-
stalteten Bundeswertpapierbroschüre setzt die Finanzagentur die bereits 
im letzten Jahr angekündigte Optimierung des Informationsangebots 
fort. 
 
Diese soll sich auch im neuen Internetauftritt der Finanzagentur wider-
spiegeln. Denn nach dem schon im Herbst vergangenen Jahres vollzoge-
nen Start der Internetseite zu Bundeswertpapieren ist noch für diesen 
Sommer die Fertigestellung der komplett neu gestalteten Seite der Fi-
nanzagentur geplant. Wichtige Informationen sollen dann unter ande-
rem schneller und einfacher abrufbar sein, die Verwaltung des Schuld-
buchkontos somit wesentlich erleichtert werden. 
 
Schon fast traditionell wird die Finanzagentur auch dieses Jahr wieder auf 
der Invest 2009 in Stuttgart vertreten sein. Vom 24. bis 26. April stehen 
unsere Mitarbeiter wieder persönlich für Ihre Fragen und Informations-
wünsche zur Verfügung. Am Stand der Finanzagentur soll es außerdem 
wieder einiges zu gewinnen geben.

Verglichen mit dem medienwirksamen Auftakt des Gewinnspiels zum vierzigjährigen Jubiläum der Bundes-
schatzbriefe ging das Angebot der Tagesanleihe als Mietkaution zum 1. April fast unter. Die Liste wichtiger 
Neuigkeiten und Neuerungen aus der Finanzagentur wird in diesem Jahr so schnell bestimmt nicht abreißen.
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Expertenecke:  
Was sind gestrippte Bundesanleihen?

I
nhaber von Bundesanleihen haben das Recht auf Rückzahlung 
ihres investierten Kapitals (Nominal- oder Nennwert) und erhal-
ten darüber hinaus jährliche Zinszahlungen (Kupons). Seitdem 

im Juli 1997 das Stripping von bestimmten 10- und 30-jährigen 
Bundesanleihen vom Bundesministerium für Finanzen erlaubt 
wurde, können Anleger, die einen Nennwert von mindestens 
50.000 Euro in Bundesanleihen besitzen, ihrem depotführenden 
Kreditinstitut oder der Finanzagentur einen Auftrag zum Stripping 
erteilen. Dabei werden das Recht auf Kapitalrückzahlung (Kapital-
Strip oder Anleihe ex) und das Recht auf regelmäßige Zinszahlun-
gen (Zins-Strips) voneinander getrennt. Wie schon die ursprüngli-
che Bundesanleihe (Anleihe cum) sind nach dem Stripping auch 
der Kapital-Strip sowie die Zins-Strips (getrennt voneinander) an 
der Börse handelbar und damit über jede depotführende Bank er-
werbbar. Bei der Finanzagentur können gestrippte Bundesanlei-
hen lediglich kostenlos im Schuldbuchkonto verwahrt und (über 
die Bundesbank gegen Provision) auch verkauft werden.

Der Kapital-Strip  
(Anleihe ex)
Die gestrippte Bundesanleihe, also das bloße Recht auf Kapital-
rückzahlung, wird als Null-Kupon-Anleihe gehandelt. Ihr Nenn-

Wer auf der Suche nach der Bedeutung des Begriffs „gestrippte Bundesanleihen“ im Englisch-Wörterbuch unter 
"strip" nachschlägt und dort auf "abschneiden, abtrennen, abstreifen" stößt, der ist der Lösung schon sehr nahe. 
Denn beim Stripping von Anleihen werden diese von ihren Ansprüchen auf Zinszahlung getrennt.

wert von beispielsweise 50.000 Euro und damit der Rückzahlungs-
anspruch in gleicher Höhe wird bei einem Kapitalmarktzinssatz 
von über null Prozent an der Börse immer niedriger bewertet wer-
den. Denn bei einer angenommenen Restlaufzeit von fünf Jahren 
und einem Kapitalmarktzins von drei Prozent wird sie über diesen 
Zeitraum mit dem Marktzins abgezinst werden und bei rund 
43.130 Euro notieren. Ähnlich dem (nicht börsennotierten) Finan-
zierungsschatz ist sie damit ein Diskontpapier.

Die Zins-Strips

Die separat gehandelten Zins-Strips werden an der Börse ebenfalls 
wie Null-Kupon-Anleihen bewertet und entsprechend dem aktuel-
len Marktzins sowie der jeweiligen Restlaufzeit abgezinst. Um ein 
hohes Handelsvolumen zu gewährleisten, werden Zins-Strips un-
terschiedlicher Bundesanleihen – die jedoch die gleiche Fälligkeit 
aufweisen – unter einer Wertpapierkennnummer zusammenge-
fasst und an der Börse gehandelt.

Die Rekonstruktion einer Bundesanleihe, also die Zusammenfüh-
rung von Kapital- und Zins-Strips, ist inländischen Nichtbanken und 
damit Privatanlegern allerdings nicht erlaubt. Die Mindestnenn -
beträge der Kapital- und Zins-Strips betragen einheitlich 0,01 €.

Infos zu stripbaren Bundesanleihen
Eine Übersicht stripbarer Bundes-
anleihen, aktuelle Volumen gestripp-
ter Bundesanleihen sowie die auf 
zwei Tage im Kalenderjahr normier-
ten Fälligkeiten der Zins-Strips hal-
ten Finanzagentur und Bundesbank 
im Internet bereit.
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Beim Stripping einer Bundesanleihe mit vier Jahren Restlaufzeit ergeben 
sich neben dem Kapital-Strip mit einer Laufzeit von vier Jahren auch vier 
Zins-Strips mit Laufzeiten von einem bis vier Jahren. Obwohl sie jeweils den 
gleichen Zinsanspruch verbriefen, weisen die Zins-Strips, deren Fälligkeit 
zeitlich näher liegt, höhere Börsenwerte auf, da sie weniger stark abgezinst 
werden. (Schematische Darstellung bei identischer Höhe von Zinskupon 
 und Marktzins)

Die steuerliche Behandlung
Die Tatsache, dass es sich bei gestrippten Bundesanleihen um 
 Finanzinnovationen handelt, ist seit dem Inkrafttreten der Abgel-
tungsteuer für die Besteuerung der Kapitalerträge irrelevant. Die 
Erträge unterliegen zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Fällig-
keit eines Wertpapiers dem einheitlichen Abgeltungsteuersatz 
von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. 
Aufgrund der Beschaffenheit der Kapital- und Zins-Strips als Dis-
kontpapiere können Anlegern lediglich Veräußerungsgewinne 
oder -verluste entstehen. Bei Halten bis zur Fälligkeit sind nur Ge-
winne möglich, die dann ebenfalls zu versteuern sind. Zinserträge 
– wie im Falle gewöhnlicher Bundesanleihen – fallen nicht an.

Zins-Strip 1

0

Kapital-Strip
(Anleihe ex)

Zins-Strip 2

Zins-Strip 3

Zins-Strip 4

1 2 3 4

Restlaufzeit in Jahren

N
om

in
al

w
er

t b
zw

. W
er

t e
in

er
 h

er
kö

m
m

lic
he

n 
An

le
ih

e

Die Zins-Strips

ab
ge

zin
st

e 
Bö

rs
en

w
er

te

{

{ }ab
ge

zin
st

e 
Bö

rs
en

w
er

te



Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH

Tagesanleihe des Bundes

EONIA

Tageszins

Tagespreis

06.04.2009

0,826

0,68

100,319584

07.04.2009

0,786

0,64

100,321356

08.04.2009

1,006

0,86

100,323741

09.04.2009

0,858

0,71

100,325714

10.04.2009

0,958

0,81

100,327966

11.04.2009

0,958

0,81

100,330218

12.04.2009

0,958

0,81

100,332470

Geldmarkt Stand: 09.04.2009

Leitzinssätze

EZB

USA

14. KW

1,25 %

0,00 – 0,25 %

Änderung 14. zu 15. KW

0,00 PP*

0,00 PP*

15. KW

1,25 %

0,00 – 0,25 %

Kapitalmarkt
Renditen

10-jährige Bundesanleihen

Umlaufrendite**

10-jährige Treasury

14. KW

3,18 %

3,08 %

2,78 %

Änderung 14. zu 15. KW

+ 0,05 PP*

+ 0,03 PP*

+ 0,14 PP*

15. KW

3,23 %

3,11 %

2,92 %

Aktienmarkt
Aktien

DAX

S&P

14. KW

4.384,99

842,50

Änderung 14. zu 15. KW

+ 2,42 %

+1,67 %

15. KW

4.491,12

856,56

Bundesschatzbriefe
 Typ/Ausgabe  Rendite nach dem ... Jahr

Laufzeit

1. Jahr

2. Jahr

3. Jahr

4. Jahr

5. Jahr

6. Jahr

Nur Typ B. 7. Jahr

Zinssätze

0,75 %

1,50 %

2,50 %

3,25 %

3,75 %

4,00 %

4,00 %

A-2009/03

0,75 %

1,12 %

1,57 %

1,98 %

2,31 %

2,57 %

B-2009/04

0,75 %

1,12 %

1,58 %

2,00 %

2,34 %

2,62 %

2,81 %

Bundesobligationen 
2,25 % Bundesobligationen Serie 154 von 2009

Zinslauf ab 27.03.2009

Erste Zinszahlung: 11.04.2010

Nominalzins: 2,25 %

Fälligkeit: 11.04.2014 Aktuelle Rendite: 2,46 % (09.04.2009)

Finanzierungsschätze
Laufzeit

Fälligkeit

Verkaufszinssatz
Rendite (Zinssatz bezogen auf 
Kaufpreis)

1 Jahr

20.04..2010

0,74 %

0,75 %

2 Jahre

20.04..2011

1,13 %

1,15 %
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Aktuelle Konditionen & Marktdaten
Bundeswertpapiere im Marktumfeld  
15. KW / April 2009

* PP = Prozentpunkte  ** börsennotierte Bundeswertpapiere
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